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1. Allgemeines  

Jeder hat es wohl gehört und weiß es. Der gesetzliche Mindestlohn stieg zum 01.01.2019 von bisher 8,84 
Euro auf 9,19 Euro je Zeitstunde. Damit sinkt die maximale monatliche Stundenzahl bei Minijobs auf unter 
49. Ein Überschreiten der Stundenzahl führt gleichzeitig zum Überschreiten der Geringverdienergrenze. 
Die eigentliche Gefahr lauert jedoch woanders. 

Eine Neuerung zum 01.01.2019 betrifft die Thematik Abrufarbeit und kommt aus dem Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG). Dort heißt es im neu gefassten § 12 Abs. 1 Satz 3 TzBfG: 

„Wenn die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt eine Arbeitszeit von 20 Stunden als 
vereinbart.“ 

Das mag für viele erstmal unspektakulär klingen. Gab es diese Regelung doch bisher auch schon so 
ähnlich. Der entscheidende Unterschied liegt in der nun neu gesetzlich festgelegten Vereinbarung von 20 
Stunden. Bis 31.12.2018 galten hingegen 10 Stunden bei fehlender Festlegung als vereinbart.  

2. Überschreiten der Geringverdienergrenze  

Arbeitgeber sollten mit ihren Minijobbern stets einen schriftlichen Arbeitsvertrag schließen. In diesem 
sollte dann auch die feste Arbeitszeit festgelegt werden. Denn wird keine feste Arbeitszeit vertraglich 
festgelegt, kommt § 12 Abs. 1 Satz 3 TzBfG bei Abrufarbeit zum Einsatz und Sozialversicherungspflicht tritt 
ein. Warum, zeigt folgendes Beispiel: 

Beispiel: Arbeitnehmerin Berta arbeitet seit 01.01.2016 als geringfügige Beschäftigte bei Arbeitgeber 
Anton im Gastronomiebereich. Beide haben die Arbeitszeit bei dieser geringfügigen Beschäftigung mit 
Abrufarbeit nicht festgelegt.  

Lösung bis 31.12.2018: Das TzBfG vermutete eine wöchentliche Arbeitszeit von 10 Wochenstunden als 
vereinbart. Bei dem damals geltenden gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 8,84 Euro je Zeitstunde 
musste bei einem Wochenfaktor von 4,33 Wochen pro Monat 382,77 Euro vergütet werden. Die 
Verdienstgrenze von 450,00 Euro wurde mithin nicht überschritten. 

Lösung ab 01.01.2019: Das TzBfG vermutet nun eine wöchentliche Arbeitszeit von 20 Wochenstunden 
als vereinbart. Bei dem nun geltenden gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 9,19 Euro je Zeitstunde 
muss bei einem Wochenfaktor von 4,33 Wochen fast 800 Euro vergütet werden, sodass die 
Geringverdienergrenze von 450,00 Euro deutlich überstiegen wird.  
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3. Rechtliche Folgen der Neuerungen 

In vielen Fällen wird sich die gesetzliche Vermutung bzgl. der Arbeitszeit nicht widerlegen lassen. In 
diesem Fall kann der Arbeitnehmer Lohn nachfordern. Dies allein kann bereits für viele Arbeitgeber 
enorme finanzielle Belastungen nach sich ziehen.  

Noch schwerwiegender kann sich jedoch eine Nachforderung seitens der Rentenversicherung für nicht 
gezahlte Sozialversicherungsbeiträge auswirken. In diesem Zusammenhang muss beachtet werden, dass 
das Gesetz eine Nachforderung bis zu vier Jahren gestattet.  

Arbeitgeber, die darauf vertrauen, dass die eigenen Arbeitnehmer ihre Lohnansprüche nicht geltend 
machen oder ihre Ansprüche erst gar nicht bemerken, bleiben keineswegs verschont. Schließlich gilt in der 
Sozialversicherung das Entstehungsprinzip und nicht das Zuflussprinzip.  

4. Was ist zu tun? 

Es wird nochmals dringend darauf hingewiesen, dass Arbeitgeber mit ihren Minijobbern stets einen 
schriftlichen Arbeitsvertrag abschließen sollten. Dieser darf dann nicht nur Ausführungen zum 
Stundenlohn beinhalten, sondern sollte sämtliche wesentliche Arbeitsbedingungen im Sinne von § 2 
NachwG zum Inhalt haben, also insbesondere auch die vereinbarte Arbeitszeit. Wer auf Nummer sicher 
gehen möchte, sollte sich fachkundige Unterstützung bei einem Rechtsanwalt oder Steuerberater suchen. 
Denn nur eindeutige schriftliche Vertragsregelungen sind geeignet, die Vermutung des § 12 Abs. 1 Satz 3 
TzBfG zu widerlegen.   
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